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(X. c. «Tages-Anzeiger» / «NZZ am Sonntag»)  
 
Stellungnahme des Schweizer Presserats 42/2015 
vom 8. Oktober 2015 
 
 
I. Sachverhalt 
 
A. Am 24. März 2015 stürzte ein Flugzeug der Fluggesellschaft Germanwings über den fran-
zösischen Alpen ab. Das Ereignis war während Tagen ein grosses Thema in den Medien. Ge-
genstand der Beschwerde sind die beiden Frontseitenartikel «Fassungslosigkeit nach mutwil-
ligem Flugzeugabsturz» im «Tages-Anzeiger» vom 27. März 2015 und «So krank war der 
Pilot, der 149 Personen in den Tod riss» in der «NZZ am Sonntag» vom 29. März 2015.  
 
Der «Tages-Anzeiger» (kein Autor, Kürzel SDA/TA) gibt auf der Frontseite die Aussagen des 
französischen Staatsanwalts wieder. Dieser gehe davon aus, dass der Co-Pilot sich im Cockpit 
eingeschlossen habe, als er dort allein war und dass er dann den Sinkflug eingeleitet habe in 
der Absicht, das Flugzeug zu zerstören. Im Artikel wird der Name des Co-Piloten, Andreas 
Lubitz, mehrmals genannt. In Titel und Lead («Der Co-Pilot leitete den tödlichen Sinkflug 
absichtlich ein») wird die Schuld von Lubitz als Fakt dargestellt. Im Text wird die Aussage 
zur Täterschaft relativiert: «Staatsanwalt Brice Robin aus Marseille ist überzeugt: Der Ab-
sturz der Germanwings-Maschine wurde absichtlich durch den Co-Piloten herbeigeführt.», 
«Robin vermutet, dass ...», «Nach dem offenbar mutwillig herbeigeführten Absturz..(..)». 
 
Auf der Frontseite der «NZZ am Sonntag» schreibt René Donzé zwei Tage später vor allem 
über die psychische Erkrankung von Lubitz. Er zitiert dabei Aussagen aus verschiedenen Zei-
tungen. Der Name Andreas Lubitz wird mehrmals genannt. Im Titel stellt Donzé die Tat als 
Fakt dar: «So krank war der Pilot, der 149 Personen in den Tod riss». Im Text relativiert er 
dies: «Co-Pilot Andreas Lubitz, der ein Flugzeug der Gesellschaft Germanwings am Dienstag 
in den französischen Alpen wahrscheinlich absichtlich zerschellen liess, war psychisch 
krank.»  
 
B. Am 27. März 2015 kritisiert X. in einem Email an den «Tages-Anzeiger», dass dieser im 
genannten Artikel den Namen des Co-Piloten genannt habe und dass die Unschuldsvermutung 
verletzt worden sei. Am gleichen Tag verteidigt Dominique Eigenmann, Nachrichtenchef 
beim «Tages-Anzeiger», in einem Antwort-E-Mail die Namensnennung. Zudem erklärt er, die 
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Unschuldsvermutung sei nicht verletzt worden. In weiteren E-Mails bleiben die beiden Seiten 
bei ihren Positionen.   
 
In einem Mail an die «NZZ am Sonntag» (Datum geht aus den Unterlagen nicht hervor) bean-
standet die Beschwerdeführerin ebenfalls die Namensnennung und die angebliche Verletzung 
der Unschuldsvermutung. In seiner Antwort verteidigt Francesco Benini, Ressortleiter Hin-
tergrund und Meinungen, die Namensnennung. 
  
C. Am 17. April 2015 beschwerte sich X. beim Schweizer Presserat über die beiden genann-
ten Artikel. Das Verschulden des Co-Piloten sei bei Erscheinen der Artikel noch nicht restlos 
geklärt gewesen. Deshalb habe die Unschuldsvermutung gegolten. Zudem sei Ziffer 8 (eigent-
lich Ziffer 7) der «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» 
(nachfolgend «Erklärung») verletzt. Dem öffentlichen Interesse sei durch die ausführlichen 
Berichte voll Genüge getan. Durch die Nennung des vollen Namens seien nicht nur ein Toter, 
sondern zugleich seine nächsten Angehörigen mit an den Pranger gestellt worden. Zudem 
beanstandet X., dass die Antworten auf ihre E-Mails sehr unbefriedigend und nicht rechtskon-
form ausgefallen seien.  
  
D. Am 5. Juni 2015 nahm der Rechtsdienst von Tamedia Stellung und beantragte, die Be-
schwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Der «Tages-Anzeiger» habe die Un-
schuldsvermutung keineswegs verletzt. Der Artikel basiere auf dem aktuellen Stand der Er-
mittlungen. Dabei seien unter anderem Vermutungen des Staatsanwalts wiedergegeben wor-
den. Dies sei im Artikel ausdrücklich so dargestellt. Für den Leser sei klar, dass die Ermitt-
lungen noch nicht abgeschlossen worden seien und noch nicht restlos geklärt sei, ob Andreas 
Lubitz verantwortlich war.  
 
Tamedia nannte mehrere Gründe, weshalb die Namensnennung gerechtfertigt gewesen sei: 
Nach der herrschenden Rechtslehre ende die Persönlichkeit mit dem Tod. Somit könne die 
Persönlichkeit von Andreas Lubitz nicht verletzt worden sein. Zudem habe der Staatsanwalt 
den Namen des Co-Piloten genannt. Er habe ihn sogar buchstabiert. Weiter sei zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung im «Tages-Anzeiger» der Name Andreas Lubitz schon in mehreren Me-
dien genannt worden und der breiten Öffentlichkeit bereits bekannt gewesen. Zudem habe der 
Flugzeugabsturz in der Bevölkerung eine tiefe Betroffenheit ausgelöst. Es habe ein grosses 
Interesse der Öffentlichkeit bestanden, womit ein Ereignis der Zeitgeschichte vorliege. An-
dreas Lubitz sei deshalb als «relative Person der Zeitgeschichte» zu qualifizieren. Die Na-
mensnennung sei elementar, um den Absturz als das darzustellen, was er sei: Kein Unglück, 
sondern ein Massenmord mit Andreas Lubitz als Täter. Zudem seien die Angehörigen von 
Lubitz nicht an den Pranger gestellt worden. Diese seien im «Tages-Anzeiger» mit Absicht 
nie Thema der Berichterstattung gewesen. Die wahrheitsgetreue Information der Öffentlich-
keit dürfe nicht zu Gunsten einzelner Angehöriger verboten oder eingeschränkt werden.  
 
E. Am 7. Juli 2015 beantragte Felix E. Müller, Chefredaktor der «NZZ am Sonntag», die Be-
schwerde abzuweisen. Die Unschuldsvermutung sei nicht verletzt worden. Im Lead und im 
ersten Satz des beanstandeten Artikels sei der Begriff «wahrscheinlich» verwendet worden. 
Die Staatsanwaltschaft habe an ihrer Medienkonferenz am 26. März 2015 den Fokus ihrer 
Ermittlungen auf Andreas Lubitz gelenkt, und am selben Tag habe der Chef der Lufthansa, 
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des Mutterhauses von Germanwings, an einer Medienkonferenz gesagt, das Flugzeug sei of-
fensichtlich willentlich zum Absturz gebracht worden, mutmasslich durch den Co-Piloten.  
 
Die Umstände, die zum Absturz des Germanwings-Flugzeugs geführt hätten, seien von «al-
lergrösstem öffentlichem Interesse». Der Name des Co-Piloten sei von den Ermittlungs-
behörden bekanntgegeben worden und von da an in unzähligen Medien weltweit genannt 
worden. Es sei deshalb gerechtfertigt gewesen, den Namen zu nennen. Über den Namen hin-
aus enthalte der Artikel keine identifizierenden Angaben. Die nächsten Angehörigen seien 
nicht an den Pranger gestellt worden.  
 
F. Das Präsidium des Presserats wies den Fall seiner 3. Kammer zu. Ihr gehören Max Tross-
mann (Kammerpräsident), Marianne Biber, Jan Grüebler, Matthias Halbeis, Peter Liato-
witsch, Markus Locher und Franca Siegfried an.    
 
G. Die 3. Kammer behandelte die Beschwerde an ihrer Sitzung vom 27. August 2015 sowie 
auf dem Korrespondenzweg. 
 
 
II. Erwägungen 
 
1. Der Staatsanwalt der französischen Untersuchungsbehörden hat an der Medienkonferenz 
am 26. März 2015 wenig Zweifel daran gelassen, dass er Andreas Lubitz für verantwortlich 
hält für den Tod von 149 Menschen. Lubitz habe den Absturz willentlich herbeigeführt. Er 
präsentierte die ersten Ergebnisse der Ermittlung. Es handelte sich hier also erst um den Be-
ginn eines Verfahrens, indem ein Verdacht genannt wurde. Die Medien konnten allerdings 
aufgrund der Aussagen des Staatsanwalts davon ausgehen, dass die französische Justiz starke 
Indizien für ihre Beschuldigung hatte. Sie konnten aber einen anderen Hergang nicht völlig 
ausschliessen. Somit galt zu diesem Zeitpunkt die Unschuldsvermutung für Lubitz.  
 
Die Frage der Unschuldsvermutung hat der Presserat bisher vor allem im Zusammenhang mit 
Gerichtsverfahren behandelt (13/2013), (40/2010), (32/2000). In Richtlinie 7.4 zur «Erklä-
rung» heisst es im Bezug auf Gerichtsberichterstattung: «Sie (Journalistinnen und Journalis-
ten) tragen der Unschuldsvermutung Rechnung.»  
 
In den beiden beanstandeten Artikeln haben «Tages-Anzeiger» und «NZZ am Sonntag» die 
Schuldzuweisung leicht relativiert. Der «Tages-Anzeiger» hat den Staatsanwalt zitiert, ohne 
ein eigenes Urteil zu fällen. Die «NZZ am Sonntag» schreibt von «wahrscheinlich absicht-
lich». Die Titel der beiden Artikel relativieren allerdings nichts. Das «wahrscheinlich» im 
Lead-Satz der «NZZ am Sonntag» kann so verstanden werden, dass zwar der Co-Pilot schuld 
ist, aber dass der Absturz «wahrscheinlich» auf eine schwere psychische Störung zurückzu-
führen ist. Aufgrund der Aussagen des Staatsanwalts und des Chefs der Lufthansa genügt es 
nach Ansicht des Presserats aber, wenn früh im Artikel klar wird, dass ein anderer Hergang 
nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Beide Artikel relativieren die Schuld des Täters im 
ersten Satz. Für Leserinnen und Leser ist in beiden Artikeln rasch klar, dass die Ermittlungen 
nicht abgeschlossen sind. In beiden Artikeln wurde die Unschuldsvermutung somit nicht ver-
letzt.  
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2. Die Medienkonferenz der französischen Staatsanwaltschaft zwei Tage nach dem Absturz 
des Germanwings-Flugzeugs wurde von vielen TV-Stationen und Internet-Medien live über-
tragen. Der Staatsanwalt nannte vor den Journalisten den Namen von Co-Pilot Andreas Lubitz 
und buchstabierte den Nachnamen sogar. Es ist aber nicht Aufgabe der Justiz, auf die Einhal-
tung von medien-ethischen Regeln zu achten. Das ist die Aufgabe von Journalistinnen und 
Journalisten. Der Presserat hat sich kürzlich in seiner Stellungnahme zu «Einschränkungen 
und anderen Problemen bei der Berichterstattung aus dem Justizwesen» (25/2015) dafür ein-
gesetzt, dass Medien unabhängig von der Justiz und selbstständig über Unschuldsvermutung, 
Namensnennung und Persönlichkeitsschutz entscheiden sollen. In Stellungnahme 30/2009 
hatte der Presserat im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Bild und Namen eines 
Tatverdächtigen im Rahmen eines polizeilichen Zeugenaufrufs explizit festgehalten: «Redak-
tionen sollten nicht reflexartig publizieren, wenn Behörden den Namen und das Bild eines 
Tatverdächtigen freigeben, sondern vor einer Publikation eigenständige berufsethische Über-
legungen anstellen.» 
 
Auch wenn ein Name bereits in vielen Medien genannt worden ist, bedeutet das nicht, dass 
die Nennung gerechtfertigt ist. Der Deutsche Presserat schreibt dazu in seiner Stellungnahme 
zum Germanwings-Absturz: «Nicht entscheidend war hingegen, dass internationale Medien 
bereits Namen veröffentlicht hatten, da in Deutschland in der Regel andere ethische Massstä-
be im Allgemeinen und der Pressekodex des Deutschen Presserats im Besonderen ausschlag-
gebend für die Presse sind.» Wenn also die Untersuchungsbehörden einen Namen nennen und 
der Name in vielen Medien bereits genannt worden ist, heisst das nicht, dass es gerechtfertigt 
ist, diesen Namen zu veröffentlichen. Solche Informationen können bei einem Entscheid über 
die Namensnennung aber berücksichtigt werden.  
 
3. Einige Medien haben konsequent auf die Namensnennung verzichtet. Von besonders gros-
sem Interesse war auch für diese das Motiv des Täters. Weshalb hat der Co-Pilot 149 Men-
schen mit sich in den Tod gerissen? War die Tat religiös oder politisch motiviert? Als Infor-
mationen über eine psychische Krankheit des Co-Piloten bekannt wurden, waren genauere 
Informationen dazu gefragt. Es stellten sich weitere Fragen: Wie krank war er? Was hatte die 
Fluggesellschaft davon gewusst? Hätte sie davon wissen müssen? Um diesen Fragen nachzu-
gehen und sie zu beantworten, braucht es den Namen des Co-Piloten nicht. Zur Aufklärung 
der Medienkonsumenten ist es irrelevant, wie der Täter heisst. Diese Information bringt so 
viel oder so wenig, wie ein Foto des Co-Piloten, seine Haarfarbe oder andere äusserliche 
Merkmale. Zu beachten ist auch, dass mit der Nennung des Nachnamens die Identifizierbar-
keit seiner nächsten Angehörigen kaum zu vermeiden ist. Man kann sich bei einer solch 
schweren Tat auch fragen, ob mit der Namensnennung ein Wunsch des Täters erfüllt wird und 
die Medien ihm helfen, eines seiner Ziele zu erreichen.  
 
In einem ganz anderen Fall haben die Schweizer Medien durchgehend auf die Nennung des 
Namens eines Delinquenten verzichtet. Im Fall «Carlos» wurde ausführlich über dessen Per-
sönlichkeit, Familiensituation, Verhalten, Delikte und die politischen Folgen des Falls berich-
tet. Sein richtiger Name wurde trotzdem in Hunderten Veröffentlichungen nicht genannt, was 
der Berichterstattung offensichtlich nicht geschadet hat.  
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4. Den Namen nennen dürfen Journalistinnen und Journalisten nach der zur «Erklärung» ge-
hörigen Richtlinie 7.2 (Identifizierung) unter anderem, sofern die Namensnennung «ander-
weitig durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt ist.» Sie haben dabei 
sorgfältig abzuwägen zwischen dem Recht der Öffentlichkeit auf Information und dem Schutz 
der Privatsphäre. In der «Erklärung» ist nicht weiter erläutert, was mit «anderweitigem über-
wiegenden öffentlichen Interesse» gemeint ist. Der deutsche Pressekodex ist hier deutlicher: 
«Für ein überwiegendes öffentliches Interesse spricht in der Regel, wenn eine aussergewöhn-
lich schwere oder in ihrer Art und Dimension besondere Straftat vorliegt» und wenn «eine 
schwere Tat in aller Öffentlichkeit geschehen ist». Es ist unbestritten, dass der Flugzeugab-
sturz und seine Ursachen von grossem öffentlichem Interesse waren. Ab dem Moment, als ihn 
der französische Staatsanwalt als mutmasslichen Täter bezeichnete, war auch der Co-Pilot 
von grossem öffentlichem Interesse. Die Tat von Andreas Lubitz ist in ihrem Ausmass und in 
ihrer Einzigartigkeit von überwiegendem öffentlichem Interesse und er hat sich mit ihr zu 
einer öffentlichen Person gemacht. Das Recht der Öffentlichkeit auf Information wiegt in die-
sem Fall mehr als der Schutz der Privatsphäre. Der Name Andreas Lubitz durfte deshalb in 
der Berichterstattung über den Germanwings-Flugzeugabsturz genannt werden.  
 
 
III. Feststellungen 
 
1. Die Beschwerde wird abgewiesen.   
 
2. «Tages-Anzeiger» und «NZZ am Sonntag» haben mit den Artikeln «Fassungslosigkeit 
nach mutwilligem Flugzeugabsturz» im «Tagesanzeiger» vom 27. März 2015 bzw. «So krank 
war der Pilot, der 149 Personen in den Tod riss» vom 29. März 2015 die Ziffer 7 (Identifizie-
rung, Unschuldsvermutung) der «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und 
Journalisten» nicht verletzt.  
 
3. Bei einer aussergewöhnlich schweren Straftat kann es gerechtfertigt sein, den Namen des 
Täters zu nennen. Das entbindet die Redaktionen aber nicht davon, in jedem Einzelfall genau 
abzuwägen, ob eine solche Namennennung medienethisch zulässig ist.  
 
 


